
Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Heikendorf vom 08.10.2014  und mit Genehmigung der Kommunal-

aufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung  erlassen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um vermindert um

gegenüber bisher nunmehr festge-

setzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge 435.200 EUR 10.508.200 EUR 10.943.400 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen 446.200 EUR 11.531.000 EUR 11.977.200 EUR

Jahresüberschuss

Jahresfehlbetrag 11.000 EUR 1.022.800 EUR 1.033.800 EUR

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 349.600 EUR 10.278.000 EUR 10.627.600 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 385.800 EUR 10.610.700 EUR 10.996.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 221.800 EUR 386.300 EUR 608.100 EUR

Finanzierungstätigkeit

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 225.100 EUR 532.800 EUR 757.900 EUR

Finanzierungstätigkeit

Haushaltsplanes einschließlich der

Nachträge

1. Nachtragshaushaltssatzung 

der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2014
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Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsföderungsmaß- von bisher 249.400 EUR auf 437.300 EUR

nahmen

2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 27,13 auf 26,87

Heikendorf, 10.12.2014 Bürgermeister

Orth

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.11.2014 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für  Investitionen

und Investitionsfördermaßnahmen von 437.300 EUR um  54.700 EUR auf 382.600 EUR gekürzt.

§ 2
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